
einen Best-in- Class-Ansatz hat der KENFO bereits eine signifikante 
Untergewichtung im fossilen Energiebereich im Vergleich zu seinen 
Benchmarks. Im Einklang mit dem Zielsetzungsprotokoll der UN-con-
vened Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) stellt der KENFO zu-
dem keine neuen Finanzmittel für Infrastrukturanlagen im Öl- und Gass-
ektor bereit, sofern diese nicht mit den Netto-Null-Zielsetzungen der 
NZAOA in Einklang stehen. Aus der Sicht des KENFO bedeutet eine 
nachhaltige und verantwortungsvolle Vermögensanlage nicht einen so-
fortigen und vollständigen Ausstieg aus der Kapitalmarktfinanzierung 
von Unternehmen im Bereich fossiler Energie und Rohstoffe. Viele Öl- 
und Gasunternehmen befinden sich in einer transformativen Phase ihrer 
Geschäftsmodelle und benötigen erhebliche finanzielle Mittel für die 
Transformation. Zudem sollen Dialog- und Einflussmöglichkeiten ge-
nutzt werden, um die Transformation zu begleiten und dadurch eine rea-
le Reduzierung der Emissionen zu erreichen. Selbstverständlich behält 
sich der KENFO Desinvestitionen für den Fall vor, dass es bei einem 
Unternehmen keine ausreichenden Fortschritte bei der klimaneutralen 
Transformation gibt.

8. Abgeordnete
Sevim Dağdelen
(fraktionslos)

In Höhe welchen Gesamtwertes wurden im Jahr 
2023 bis zum aktuellen Stichtag Einzelgenehmi-
gungen für den Export von Rüstungsgütern erteilt 
(bitte neben dem Gesamtwert auch die jeweiligen 
Werte für Kriegswaffen und sonstigen Rüstungs-
gütern sowie auch die Werte für die zehn Haupt-
empfängerländer auflisten) (sofern eine endgül-
tige Auswertung für den Zeitraum noch nicht er-
folgt ist, bitte die vorläufigen Zahlen angeben), 
und wie verteilt sich der Gesamtwert von 2023 
auf die Gruppe der EU-Länder, NATO- und 
gleichgestellten Länder, Drittländer sowie Ent-
wicklungsländer (bitte zusätzlich auch getrennt 
für Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter auf-
listen)?

Antwort des Staatssekretärs Sven Giegold
vom 19. Dezember 2023

Die Bundesregierung veröffentlicht regelmäßig in transparenter Weise 
Angaben zu erteilten Genehmigungen für Rüstungsexporte. Sie ist be-
reits im Jahr 2022 dazu übergegangen, quartalsweise Pressemitteilungen 
mit auch quantitativen Angaben über ihre Rüstungsexportpolitik zu ver-
öffentlichen, insbesondere auch um dem öffentlichen und parlamentari-
schen Informationsbedarf in diesem Bereich zu entsprechen. Wie Ihnen 
bekannt ist, ist für die ersten Tage des Jahres 2024 die Bekanntgabe der 
vorläufigen Zahlen für Rüstungsexporte für das Gesamtjahr 2023 beab-
sichtigt. Mit dieser ohnehin vorgesehenen Veröffentlichung werden 
sämtliche von Ihnen erbetenen Angaben erfasst. Die von Ihnen erfragte 
Abfrage derselben Daten im Vorhinein und mit kurzem zeitlichem Ab-
stand zur ohnehin geplanten Veröffentlichung führt zu einem erhebli-
chen Mehraufwand bei der Datenerhebung und -bearbeitung. Dieser 
Mehraufwand entsteht zu Lasten der anderen dringenden Aufgaben, die 
das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle u. a. bei 
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der Bewilligung von Förderanträgen, der Unterstützung der Ukraine mit 
Rüstungsgütern sowie den EU-Sanktionen gegen Russland verantwortet.
Zu Ihrer Frage:
Bei den Angaben für Genehmigungswerte aus dem Jahr 2023 handelt es 
sich um vorläufige Zahlen, die sich durch Berichtigungen und Fehler-
korrekturen noch ändern können.
Im Jahr 2023 spiegelt sich die fortdauernde Unterstützung Deutschlands 
für die Ukraine bei ihrer Selbstverteidigung gegen den völkerrechtswid-
rigen russischen Angriffskrieg auch in den aktuellen Genehmigungswer-
ten für Rüstungsexporte (Zeitraum 1. Januar bis 12. Dezember 2023). 
Die Ukraine ist, wie bereits im Jahr 2022, auch im Jahr 2023 mit circa 
4,15 Mrd. Euro sowohl das Drittland mit dem höchsten Genehmigungs-
wert als auch insgesamt das Land mit dem höchsten Genehmigungswert 
an sich.
Vom Gesamtwert der erteilten Einzelgenehmigungen für die Ausfuhr 
von Rüstungsgütern von 11.711.865.024 Euro (davon Kriegswaffen 
6.145.045.101 Euro und Sonstige Rüstungsgüter 5.566.819.923) entfal-
len 10.532.453.073 Euro und damit rund 90 Prozent auf Genehmigun-
gen für Ausfuhren in EU-, NATO- und NATO-gleichgestellte Länder, 
die Republik Korea und Singapur sowie zur Unterstützung der Ukraine 
bei ihrer Selbstverteidigung gegen den völkerrechtswidrigen russischen 
Angriffskrieg, während 1.179.411.951 Euro und damit rund 10 Prozent 
des Gesamtwerts der erteilten Genehmigungen auf die sonstigen Dritt-
länder entfallen.
Im Einzelnen:
Auf EU-Länder entfallen 3.260.078.455 Euro, davon Kriegswaffen 
1.497.744.913 Euro und Sonstige Rüstungsgüter 1.762.333.542 Euro.
Auf NATO- und NATO-gleichgestellte Länder entfallen 
2.782.415.802 Euro, davon Kriegswaffen 1.493.538.433 Euro und Sons-
tige Rüstungsgüter 1.288.877.369 Euro.
In der Gruppe der Drittländer (Gesamt 5.669.370.767 Euro, davon 
Kriegswaffen 3.153.761.755 Euro und Sonstige Rüstungsgüter 
2.515.609.012 Euro) macht die Unterstützung der Ukraine bei ihrer 
Selbstverteidigung gegen den völkerrechtswidrigen russischen Angriffs-
krieg mit 4.153.663.824 Euro den Großteil des Genehmigungswerts aus 
(allein rund 73,3 Prozent des Werts der Drittländer). Zusammen mit der 
Republik Korea und Singapur sowie der Ukraine entfallen bei den Dritt-
ländern 4.489.958.816 Euro und damit rund 79,2 Prozent auf diese Län-
der. Auch bei den Entwicklungsländern (die Werte der Entwicklungslän-
der sind bereits in den Werten für Drittländer enthalten. Entwicklungs-
länder und -gebiete entsprechend der Spalten 1 bis 3 der Liste des Ent-
wicklungsausschusses (Development Assistance Committee = DAC) der 
OECD), die zu den Drittländern gehören, trägt die Unterstützung der 
Ukraine ganz wesentlich zum Gesamtwert bei. So liegt der Anteil der 
Ukraine in der Gruppe der Entwicklungsländer (Gesamt 
4.698.870.544 Euro, davon Kriegswaffen 3.061.915.620 Euro und Sons-
tige Rüstungsgüter 1.636.954.924 Euro) bei rund 88,4 Prozent.
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Die zehn Länder mit den höchsten Einzelausfuhrgenehmigungswerten 
im Zeitraum 1. Januar 2023 bis 12. Dezember 2023 ergeben sich aus der 
folgenden Tabelle:

Land Wert in Euro
Frankreich 283.875.066
Israel 323.211.910
Norwegen 1.199.371.879
Polen 327.851.979
Republik Korea 256.410.364
Ukraine 4.153.663.824
Ungarn 1.034.340.443
Vereinigte Staaten 545.410.470
Vereinigtes Königreich 654.866.548
Zypern 269.722.987

9. Abgeordneter
Thomas Dietz
(AfD)

Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung, 
um die Stabilität der Stromnetze zu sichern, wenn 
zum Jahreswechsel 2023/2024 2,6 Gigawatt Netz-
reserve durch abschaltbare Lasten (Verträge mit 
21 Industrieunternehmen) wegfallen, und wie oft 
wurde diese Option der Netzstabilisierung durch 
kurzfristige Netzabschaltung durch abschaltbare 
Lasten in den letzten fünf Jahren gezogen?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Philipp Nimmermann
vom 19. Dezember 2023

Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Frage auf Leistungen 
nach der „Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten“ 
(AbLaV) abstellt. Danach konnten sich Industrielasten bei Vorliegen der 
Voraussetzungen im Rahmen von Ausschreibungen dazu verpflichten, 
bei Abruf durch die Übertragungsnetzbetreiber ihren Strombezug zeit-
weise vertragsgemäß abzusenken. Im Gegenzug erhielten sie eine Ver-
gütung für die Bereitstellung bzw. den Abruf dieser Lastabsenkungen. 
Die Verordnung zu abschaltbaren Lasten war von der Europäischen 
Kommission als mit dem Binnenmarkt eingeschränkt vereinbar in Form 
einer zulässigen Beihilfe bis zum 30. Juni 2022 genehmigt worden. Die 
Inhalte der Verordnung sind mit dem seither novellierten EU-Recht je-
doch nicht mehr vereinbar.
Vor diesem Hintergrund haben die Bundesnetzagentur (BNetzA) und die 
Übertragungsnetzbetreiber ein mit dem EU-Recht vereinbares Instru-
ment entwickelt, um künftig Lasten zur Frequenzstützung im Stromnetz 
einsetzen zu können. Gemäß § 13 Absatz 6 des Energiewirtschaftsgeset-
zes (EnWG) muss die Beschaffung von Abschaltleistungen in einem dis-
kriminierungsfreien und transparenten Ausschreibungsverfahren erfol-
gen.
Das neue „Systemdienstleistungsprodukt im Echtzeitbereich aus ab-
schaltbaren Lasten“ (SEAL) steht seit dem 1. November 2023 zur Verfü-
gung. Für eine Teilnahme präqualifizieren können sich Industrielasten, 
die ihren Strombezug in Echtzeit reduzieren können, sogenannte „sofort 
abschaltbare Lasten“. Die Übertragungsnetzbetreiber beschaffen das 
SEAL aus dem Pool der präqualifizierten Anbieter über ein Ausschrei-
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